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Tipps

FunDstück Recht

Möglichst lange
autonom wohnen

Wie wohnen ältere Frauen, die zu Hause

wie organisieren sie ihren Alltag, wenn
Altersbeschwerden zunehmen und das

autonome Leben schwieriger wird?
Sechs Porträts von ganz unterschiedlichen

Versammelt sind sie in der neuen
Broschüre

wohnen» die die Age Stiftung und die
Zürcher Frauenzentrale gemeinsam
herausgegeben

der grossen Gruppe der Frauen, die zu
Hause leben und dennoch wenig sichtbar

Leben der Seniorinnen. Die Frauen
beschreiben,

Bewältigung des Alltags hilft und welche

NebenTippsvon Frauen für Frauen
enthält

Gemeinden und Liegenschaftsverwaltungen

die Lebensfreude zeigt, viele Anregungen

Angebote und Anlaufstellen vorstellt –
vomVerein, in dem sich ältereLeute als
Freiwillige engagieren, über den
Treuhanddienst

genossenschaftlichen Mittagstisch. Vor

allem aber macht sie älteren Frauen
Mut, aktiv zu bleiben, sichzu vernetzen
und Hilfe zu beanspruchen – auf dass

sie möglichst lange selbstbewusst und
selbstbestimmt zu Hause wohnen
können.

Die kostenlose Broschüre «Älter werden und
autonom wohnen» kann als PDF heruntergeladen

über: www.agestiftung. ch, 044 455 70 60.
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leben? Was ist ihnen wichtig? Und

Frauen zwischen 75 und 89 Jahren

geben Antworten auf diese Fragen.

«Älter werden und autonom

haben. Sie wollen damit

sind, eine Stimme geben.

Die schön bebilderte Broschüre
vermittelt anschauliche Einblicke in das

was ihnen persönlich bei der

Dienstleistungensie beanspruchen.

die Broschüre auch Hinweise, wie

auf die Bedürfnisse des
Älterwerdens eingehen können.

Entstanden ist so eine Publikation,

enthält undauchweniger bekannte

von Pro Senectute bis zum

oder in gedruckter Form bestellt werden

Dezember 2013 – extra

Zwischenlösungen im
Wohnbereich
Dürfen Mieter von Genossenschaftswohnungen ihre Wohnund Bastelräume

untervermieten oder für einen nicht bestimmungsmässigen
Gebrauch nutzen? und was können sie erwarten, wenn sie wegen einem
umoder neubau ausziehen müssen? unser Rechtsdienst weiss es.

Wer aus beruflichen Gründen länger ins
Ausland geht, will seine Wohnung hier oft
nicht aufgeben. Was also tun?
Es gibt vor allem eine tragfähige Lösung: die
Untermiete. Das Gesetz regelt dazu die
wichtigsten Kriterien.Einesdavon ist die Zustimmung

des Vermieters. Diese ist aus meiner
Sicht zentral. Auch die Dauer ist ein Thema:

In Statuten vieler Baugenossenschaften

steht, dass eine Wohnung maximal ein Jahr
untervermietet werden darf. Zudem kann
derVermieter verlangen,dassderMieter seine

Absicht, in die Wohnung zurückzukehren,

glaubhaft darlegt. Schliesslich darf man
als Untervermieter selbstverständlich nicht
wesentlich mehr Miete verlangen, als man
selber bezahlt.

Viele Genossenschaftssiedlungen vermieten

auch Bastelräume. Darf man diese zu
gewerblichen Zwecken nutzen?
Wie dieWohnung wird auch der Bastelraum
zu einemkonkreten Zweck vermietet.Bastelräume

sind alsogedachtzum Malen, Werken,

Hobeln usw. Werdort regelmässig Yogastunden

anbietet oder Sprachunterricht erteilt,
verletzt im GrundedenVertrag, weildas
Objekt nichtmehr bestimmungsgemässgenutzt
wird. Wann eineVertragsverletzungvorliegt,
ist nicht immer eindeutig. So braucht sich
niemand zu sorgen, der einen Arbeitsplatz
einrichtetund dortstundenweiseBüroarbeiten

erledigt. Wenn aber die Zweckentfremdung

ein gewisses Mass überschreitet und
zum Beispiel Leute ein- und ausgehen, kann
die Genossenschaft verlangen, dass berufliche

Tätigkeiten eingestellt werden.

Dann ist das Anbieten von Fusspflegeoder
Haareschneiden in einer Wohnung ebenfalls

problematisch?
Ja, wenndas regelmässig geschiehtund eine
Erwerbsabsicht dahintersteckt. Bei solchen

Tätigkeiten entsteht zwangsläufig ein Kommen

undGehen, und das kann für Nachbarn
störend sein. Und auch hier kommt die
Zweckentfremdung des Objekts ins Spiel.
EinBeispiel:Heutegibt es vieleTagesmütter.

Sie dürfen aber in einer gewöhnlichen
Wohnung nicht beliebig viele Kinder betreuen –
der Lärm wäre zu gross und das Mietobjekt
würde übermässig beansprucht. Als Mieter
muss man wissen, dass eine Wohnung nicht
der geeignete Ort ist, um eineDienstleistung
zu erbringen.

Haben Genossenschafter Anrecht auf eine
Zwischenlösung, wenn sie ihre Wohnung
wegen einer Sanierung nicht bewohnen
können oder das Haus durch ein Neubau
ersetzt wird?
Grundsätzlich gibt es keinen derartigen
Anspruch und je nach Genossenschaftsgrösse

stehen auch nicht genügend Ersatzobjekte

zur Verfügung. Allerdings sind die meisten
Genossenschaften bemüht, von sich aus

möglichst viele Ersatzwohnungen anzubieten.

Zum Teil sind sie dazu auch durch ihre
Statutenverpflichtet. Ein Umsiedlungsangebot

muss in diesem Fall zumutbar sein;
massgebend dabei ist die Vergleichbarkeit nach
objektiven Kriterien wie Grösse, Lage oder
Ausbaustandard.

Kann man dafür eine Entschädigung
verlangen?

Bei einer Umsiedlung besteht kein Anspruch
aufEntschädigung.Viele Baugenossenschaften

schliessen aber Vereinbarungen ab, die
unter anderem eine pauschale) Entschädigung

für die Umzugskosten gewähren.

Dr. iur. Michael schlumpf
ist Berater beim Rechtsdienst von
Wohnbaugenossenschaften schweiz.
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